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Aufnahmeantrag 

Tennis-Verein 1965 Marburg e. V. Art der Mitgliedschaft 

 

Willy-Mock-Straße 10 Aktiv 

35037 Marburg 

Telefon: 06421/161435 Passiv 

Fax: 06421/26430 

E-Mail: info@tv-marburg.de Familien (Eltern mit zwei oder mehr Kindern) 

 
 

Antrag auf Aufnahme beim Tennis-Verein 1965 Marburg e. V. als Mitglied 

 

Name:  Vorname:  

Straße:  PLZ/Ort:  

Beruf:  Geburts- 
datum: 

 

Telefon: 
Mobil: 

 E-Mail:  

 
Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im Tennis-Verein 1965 Marburg e.V.? 

 

Name:  Vorname:  

 
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des 
Tennis-Verein 1965 Marburg e.V. in der jeweils geltenden Fassung als verbindlich an. Die Satzung* in ihrer 
aktuell geltenden Fassung habe ich zur Kenntnis genommen. (* kann in der Geschäftsstelle in der Willy-Mock- 
Straße 10 jederzeit eingesehen oder unter www.tv-marburg.de heruntergeladen werden) 

Der/Die Unterzeichnende bzw. deren gesetzliche/n Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den 
Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Zahlung persönlich, bei mehreren gesamtschuldnerisch, haften. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, 
gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), bin ich einverstanden. Die in 
Anlage 1 abgedruckten Rechte der betroffenen Person, gemäß Artikel 12 bis 23 DSGVO im Hinblick auf die 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
 

Ort: Datum:    
 

 
Unterschrift:    

 
 

Bei einem Aufnahmeantrag von Mitgliedern unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter unter 
dem nächsten Absatz erforderlich: 

Wir, als gesetzliche Vertreter, geben unsere Zustimmung zur Aufnahme in den Verein und haften diesem 
gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet 
wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht. 

 

 
Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter:    

mailto:info@tv-marburg.de
http://www.tv-marburg.de/
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Einzugsermächtigung 
 

Der Tennis-Verein 1965 Marburg e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, die zu leistenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos mittels SEPA-Lastschriftverfahren abzubuchen: 

 

Bank:  IBAN:  

Konto- 
inhaber: 

 Beitrags- 
einzug 

vierteljährlich 

halbjährlich 

jährlich 

 
 

Unterschrift:    
 

Hinweise zur Beitrittserklärung 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.2020 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 15.10.2019): 
 

 vierteljährlich halbjährlich jährlich 

Erwachsene 68,75 € 137,50 € 275,00 € 

Ehegatten bzw. Lebenspartner 43,75 € 87,50 € 175,00 € 

Familien* 115,00 € 230,00 € 460,00 € 

Studierende** und Auszubildende 28,75 € 57,50 € 115,00 € 

Kinder bis 18 Jahre 21,25 € 42,50 € 85,00 € 

Kinder bis 14 Jahre 17,50 € 35,00 € 70,00 € 

Passive Mitgliedschaft   50,00 € 

Zweitmitgliedschaft   100,00 € 

Schnupperkarte***   130,00 € 

 
* Eltern mit zwei oder mehr Kindern. 

** Studierende und Auszubildende haben jährlich einen Nachweis ihres Status bis zum 01.01. des Jahres 
einzureichen (dies kann auch per Mail geschehen). 

*** Die Schnupperkarte ist gültig für das 1. Jahr auf den Außenplätzen von April bis Oktober, im Anschluss muss 
eine Mitgliedschaft erfolgen. Gespielt werden darf von 8-16 Uhr. 

Jedes Mitglied ab dem 16. Lebensjahr ist verpflichtet 4 Arbeitsstunden pro Jahr abzuleisten. Für jede nicht 
geleistete Arbeitsstunde werden 16,00 € berechnet. 

Als Mitglied können Sie alle Sportangebote des Tennis-Verein 1965 Marburg e. V. nutzen. Die Nutzung der 
vereinseigenen Halle ist jedoch kostenpflichtig. 

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Für den Fall 
des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach §4 Abs. 6. der Satzung schriftlich 
dem Vorstand gegenüber zu erklären ist. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monaten zum Ende eines Kalender- 
jahres. Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht. 

 
Vereinbarung über die Nutzung von Bildrechten 

 

Das Mitglied erklärt sich hiermit einverstanden, dass sein Bild in Online-Auftritten, Videos und/oder Marketing- 
Materialien und/oder für einen internen oder externen (zum Beispiel Internet-) Auftritt verwendet und gespei- 
chert wird. 
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Das Mitglied stimmt einer Veröffentlichung oder Verwendung ausschließlich zu diesem Zwecke (Repräsenta- 
tion oder Darstellung der Ansprechpartner) zu. 

Ich bin mit der Nennung meines Namens bei Verwendung 
 

einverstanden 

nicht einverstanden. 

 
Diese Einverständniserklärung zur Nutzung und Speicherung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bei Fotos 2 Jahre und bei Videos 5 Jahre. Danach werden 
die Fotos/Videos vernichtet, auf einer Website gelöscht und aus den sozialen Netzwerken entfernt. Eine ge- 
nerelle Löschung der veröffentlichten Fotos aus dem Internet und sozialen Netzwerken kann nicht garantiert 
werden, da z.B. Suchmaschinen die Fotos/Videos in ihren Index aufgenommen haben oder andere Internet- 
seiten die Fotos/Videos kopiert haben können. 

Bei gedruckten Materialien gilt, dass die produzierten Materialien erst nach Verbrauch aktualisiert werden. 

Bei Gruppenfotos/Videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das 
Bild/Video vor Ablauf der Löschfrist gelöscht werden muss. 

 
 

Unterschrift:    
 
 

Bereitschaft zur Mithilfe 
 

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Ge- 
meinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen besuchen 
würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann 
zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen. 

Ich bin bereit, mitzuhelfen: JA NEIN 

Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen. 
 
 

 Vorbereitung und Durchführung von 
Festen und sonstigen Veranstaltungen 

 Vorstandsarbeit 

 Kuchen backen, Kaffeeausschank, usw.  Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation) 

 Ausschank  Hilfe bei Renovierung, Umbau 

 Pressearbeit  Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

 Jugendförderung  Übungsleiter im Sportbetrieb (Aus- und 
Weiterbildung sind jederzeit möglich) 

 Marketing  Büroarbeiten 

 Ich habe folgende Anregungen zur Or- 
ganisation: 

 Ich habe folgende Anregungen 
zum Sportbetrieb: 

 

 
Anlage 1: DSGVO – Rechte der betroffenen Person 
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Art. 12 
Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

1. 1Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß 
den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer 
klaren und einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. 2Die Übermittlung der Informationen 
erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. 3Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt 
werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde. 

 

2. 1Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22. 2In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Fällen darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln  15 
bis 22 tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

 

3. 1Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in 
jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. 2Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 4Stellt die betroffene Person den Antrag 
elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

 
4. Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber 

innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder 
einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. 

 
5. 1Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt. 2Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen Person 
kann der Verantwortliche entweder 

 
1. ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten 

Maßnahme berücksichtigt werden, oder 

 
2. sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

 
3Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen. 

6. Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet 
des Artikels 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. 

 
7. 1Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in Kombination mit standardisierten 

Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die 
beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. 2Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein. 

 

8. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen 
sind, und der Verfahren für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole zu erlassen. 

 

Art. 13 
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

 

1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung 
dieser Daten Folgendes mit: 

 
1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

 
2. gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

 
3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

 
4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 

werden; 

 
5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

 
6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 

sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel   46 
oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine 
Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

 
2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere 

Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

 
1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

 
2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 

Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit; 

Anlage 1 

DSGVO – Rechte der betroffenen Person 

https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-14-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-34-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-11-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
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https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/
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3. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

 
4. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 
5. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob 

die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

 
6. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 

– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 

 
3. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen 

Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen 
maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

 
4. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt. 

 

Art. 14 
Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 

 

1. Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit: 

 
1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

 
2. zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

 
3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

 
4. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

 
5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten; 

 
6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen 

Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen 
Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 

 
2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich 

sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

 
1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

 
2. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 

werden; 

 
3. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 

Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit; 

 
4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

 
5. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 
6. aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen; 

 
7. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 

– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 

 
3. Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 

 
1. unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach 

Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

 
2. falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 

Mitteilung an sie, oder, 

 
3. falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 

 
4. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen 

Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen 
maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

 
5. Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-46-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
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1. die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 

 
2. die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die 

Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 
Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der 
Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, 
einschließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 

 
3. die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

 
4. die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer 

satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 

 

Art. 15 
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

 
1. die Verarbeitungszwecke; 

 
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

 
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 

werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

 
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung dieser Dauer; 

 
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

 
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 

– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 

 
2. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die 

geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 
3. 1Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. 2Für alle weiteren Kopien, die 

die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. 3Stellt die 
betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts 
anderes angibt. 

 
4. Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

 

Art. 16 
Recht auf Berichtigung 

1Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. 2Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

 

Art. 17 
Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 
2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
3. Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe 

für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
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6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 
 

2. Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

 
3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

 
1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche 

unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde; 

 
3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 

3; 
 

4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 
89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

 
5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Art. 18 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 

 
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen 

ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

 
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung 

der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

 
3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

 
4. die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten 

Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 
2. Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung 

der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

 
3. Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die 

Einschränkung aufgehoben wird. 

 

Art. 19 
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

1Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 
Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist 
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 2Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene 
Person dies verlangt. 

 

Art. 20 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

 
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel  9 Absatz  2 Buchstabe  a  oder  auf  einem Vertrag  

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und 
 

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 
2. Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen 

Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

 
3. 1Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. 2Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

 
4. Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 
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Art. 21 
Widerspruchsrecht 

1. 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. 2Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 
2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit W iderspruch gegen die 

Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 

 
3. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 

verarbeitet. 

 
4. Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht 

hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen. 

 
5. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr 

Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 

6. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, 

Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
 

Art. 22 
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

 
2. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

 
1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

 
2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 

angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

 
3. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

 
3. In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die 

berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 
4. Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel      9 

Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person getroffen wurden. 

 

Art. 23 
Beschränkungen 

 

1. Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die Pflichten und 
Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten 
und Pflichten entsprechen, im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der 
Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes 
sicherstellt: 

 
1. die nationale Sicherheit; 

 
2. die Landesverteidigung; 

 
3. die öffentliche Sicherheit; 

 
4. die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 

von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; 

 
5. den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen 

wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit; 

 
6. den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den Schutz von Gerichtsverfahren; 

 
7. die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe; 

 
8. Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben a, 

b, c, d, e und g genannten Zwecke verbunden sind; 
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9. den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen; 

 
10. die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

 
2. Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls spezifische Vorschriften enthalten zumindest in Bezug auf 

 
1. die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien, 

 
2. die Kategorien personenbezogener Daten, 

 
3. den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen, 

 
4. die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung; 

 
5. die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von Verantwortlichen, 

 
6. die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder der 

Verarbeitungskategorien, 

 
7. die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und 

 
8. das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht dem Zweck der Beschränkung abträglich ist. 


